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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Öffentliche Ordnung

Der Kanton Genf hat in der Volksabstimmung vom 11. März eine Verschärfung des
Kundgebungsgesetzes (Loi sur le manifestations) mit 53.9% Ja-Stimmen angenommen.
Die Gesetzesrevision stützt sich auf vier Säulen: Prävention, Zusammenarbeit zwischen
Organisatoren und der Polizei, Verantwortung der Organisationen und schliesslich
Bestrafung derselben, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Nach der
Abstimmung formierte sich aus der SP-Genf und der Communauté genevoise d’action
syndicale (CGAS) ein Referendumskommittee. Laut den Gegnern ist die Vorlage
undemokratisch und verfassungswidrig, weshalb sie Einspruch beim Bundesgericht
erhoben. Auch der UNO-Berichterstatter für Versammlungsfreiheit kritisierte das neue
Gesetz. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.03.2012
NADJA ACKERMANN

Nachdem die Genfer Regierung 2012 das Kundgebungsgesetz verschärft hatte, legten
mehrere linke Organisationen Beschwerde beim Bundesgericht ein. Das neue Gesetz
verstosse gegen die Demonstrationsfreiheit. Das Bundesgericht gab den
Beschwerdeführern nur in einem Punkt Recht: Es sei nicht zulässig, dass einem
Veranstalter die Bewilligung für Demonstrationen bis zu fünf Jahre verweigert würde,
wenn es ohne dessen Verschulden bei einer vorgängigen Demonstration zu Krawallen
gekommen war. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 27.09.2013
NADJA ACKERMANN

Innere Sicherheit

Verschiedene Kantone hatten das in der Verordnung über die Behandlung von
Staatsschutzakten stipulierte Verfügungsrecht des Bundes über kantonale Akten, die an
den Bund weitergeleitet worden waren, bestritten. In seinem Entscheid vom 29. Mai
über staatsrechtliche Klagen des Kantons Genf gegen den Bund bzw. des Bundes gegen
den Kanton Baselland gab das Bundesgericht dem Bundesrat recht. Es stellte dabei
insbesondere fest, dass die rechtlichen Grundlagen für staatsschützerische Aktivitäten
des Bundes zwar relativ vage, aber doch gegeben seien. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.05.1991
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Für einigen Wirbel sorgten die Referenden gegen die Steuerabkommen mit
Deutschland, Grossbritannien und Österreich, die von der Auns, dem Bund der
Steuerzahler, der Juso und der jungen SVP ergriffen wurden. Aufgrund von Termindruck
musste das Abstimmungsbüchlein mit den Referenden bereits gedruckt werden,
obwohl noch nicht klar war, ob die Referenden überhaupt zustande kommen würden.
Erst Ende Oktober verfügte die Bundeskanzlei das Nichtzustandekommen der drei
Referenden aufgrund fehlender Unterschriften. Vom 56-seitigen Bundesbüchlein
waren also nur noch 18 Seiten (für die Änderung des Tierseuchengesetzes) gültig. Die
Mehrkosten für den Druck betrugen rund CHF 1 Mio. Für lange Diskussionen sorgte aber
auch die Kritik der Referendumskomitees an einzelne Gemeinden, welche für die
Beglaubigung der Unterschriften zu viel Zeit gebraucht hätten. Das Bundesgesetz über
politische Rechte (Art. 62) sieht vor, dass die Unterschriften „unverzüglich“ beglaubigt
und dem Komitee zurückgegeben werden müssen. Vor allem die Auns bemängelte
insbesondere Gemeinden aus dem Kanton Genf, die beglaubigte Unterschriften mittels
B-Post zurückgeschickt hätten, welche dann nicht fristgerecht eingereicht werden
konnten. Sie kündigte eine Liste säumiger Gemeinden und gar eine Beschwerde ans
Bundesgericht an. Auch der Gewerbeverband beklagte das Verhalten der Gemeinden im
Rahmen seiner Unterschriftensammlung gegen das Raumplanungsgesetz. In der Folge
wurden verschiedene Lösungen diskutiert. Den Gemeinden solle etwa eine Frist
vorgeschrieben werden oder die Beglaubigung sei ausserhalb der Referendumsfrist von
90 Tagen anzusetzen. Eine ähnliche Diskussion wurde bereits Anfang der 1990er Jahre
geführt, als das Referendum gegen die NEAT nur sehr knapp zustande gekommen war.

MOTION
DATUM: 14.12.2012
MARC BÜHLMANN
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Die Staatspolitische Kommission reichte in der Folge eine Kommissionsmotion ein, die
getrennte Fristen für das Sammeln und Beglaubigen der Unterschriften verlangt. Noch
in der Wintersession nahm die grosse Kammer das Begehren an. Im Ständerat stand das
Geschäft 2012 noch aus. Ebenfalls noch nicht behandelt war eine Motion Stamm (svp,
AG) (12.4260), die die Verantwortung für die Beglaubigung nach der Frist für die
Unterschriftensammlung an die Bundeskanzlei übertragen will. 4

Mitte Mai 2018 nahm die SPK-SR mit 11 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung einen
Gesetzesentwurf an, der die Kündigung von Staatsverträgen regelt. Zwar seien wichtige
Verträge bis heute nie gekündigt worden, es gelte aber – insbesondere vor dem
Hintergrund von Volksinitiativen, die in jüngerer Vergangenheit in ihrer Umsetzung die
Kündigung völkerrechtlicher Verträge forderten – die Regeln «vor dem Spiel» und nicht
erst «während des Spiels» zu klären. Die Kommission stellte sich gegen die Haltung des
Bundesrates, dass dieser alleine zuständig sei für die Kündigung von internationalen
Abkommen. Vielmehr sei die Kündigung gleich zu regeln wie der Abschluss von
völkerrechtlichen Verträgen: Die Bundesversammlung sei es, die Abschlüsse für
wichtige, rechtsetzende Verträge genehmige, also müsse es auch das Parlament sein,
das solche Verträge auflösen könne. Mitberücksichtigt werden müsste dabei auch das
Referendumsrecht: Auch hier müsse das Prinzip des «actus contrarius», also ein
Parallelismus der Zuständigkeiten, angewendet werden. Kündigungen von wichtigen
Verträgen seien dem Referendum zu unterstellen.
Auf die Vernehmlassung des Gesetzesentwurfs gingen 36 Stellungnahmen ein. Zwei
Drittel (die 15 Kantone BE, SZ, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE; die fünf
Parteien BDP, CVP, FDP, GLP, SP sowie der Städteverband, der Gewerbeverband, der
Centre Patronal und die Gesellschaft für Aussenpolitik) sahen nicht nur
Handlungsbedarf in der Frage zur Klärung der Zuständigkeit für die Kündigung
völkerrechtlicher Verträge, sondern beurteilten den Vorentwurf der SPK-SR auch
positiv. Die Kantone Thurgau und Glarus sowie die SVP sprachen sich gegen den
Vorschlag aus. Die restlichen Kantone (OW, ZH, LU, FR, VD, VS und GE) und Verbände
(Gemeindeverband, economiesuisse) nahmen entweder keine Stellung oder enthielten
sich, weil sie mitunter die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung nicht sahen (z.B.
economiesuisse). Die Gegner der Vorlage befürchteten eine Verkomplizierung des
Verfahrens und eine Relativierung der Kompetenzen der Regierung. Die SVP lehnte die
Vorschläge ab, weil sie faktisch darauf hinausliefen, die direktdemokratische
Mitbestimmung einzuschränken; zwar nicht beim Abschluss aber bei Neuaushandlung
oder Kündigung von Staatsverträgen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.05.2018
MARC BÜHLMANN

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

À l’automne, le peuple genevois a approuvé par 61,2% des voix l’octroi d’un crédit
supplémentaire pour la future ligne transfrontalière du RER genevois Cornavin-Eaux-
Vives-Annemasse (F) (CEVA) afin de couvrir un surcoût de CHF 107 millions par rapport
aux CHF 400 millions octroyés par le Grand Conseil en 2002. Suite à l’approbation du
Grand Conseil en juin, le référendum avait été lancé par le front anti-CEVA, qui avait
déjà tenté de faire barrage au projet l’année précédente au moyen d’une initiative
populaire visant à modifier le tracé de la ligne. Le Grand Conseil avait alors invalidé
l’initiative, décision confirmée par la suite par le Tribunal fédéral. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.11.2009
NICOLAS FREYMOND
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Luftfahrt

Le Grand Conseil genevois a voté deux lois qui attribuent à l’aéroport de Cointrin
l’indemnisation des riverains selon le principe du pollueur-payeur. L’aéroport devra
ainsi payer CHF 60 millions aux riverains. Il a déposé un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral, estimant que ces deux lois violaient sa concession d’exploitation et
contrevenaient à son autonomie. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 24.09.1999
LAURE DUPRAZ

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

1972 hatte das Bundesgericht die Verfassungsmässigkeit der Widerspruchslösung bei
Organentnahmen anerkannt. Im Berichtsjahr mussten die Lausanner Richter anhand
eines neuen Gesetzes des Kantons Genf, welcher von der Zustimmungs- zur
Widerspruchslösung übergehen möchte, erneut in dieser Frage Stellung beziehen. Die
Billigung der Widerspruchslösung erfolgte nur noch knapp mit 3:2 Stimmen.
Gleichzeitig wurden die Bedingungen für dieses Vorgehen in einengendem Sinn
präzisiert. Das Bundesgericht erachtete den Genfer Vorschlag, der - falls sich der
Verstorbene nicht klar geäussert hat - von einer Einwilligung der Angehörigen ausgehen
wollte, wenn sich diese nicht innerhalb von sechs Stunden klar dagegen aussprechen,
als ungenügend und verlangte, dass die Angehörigen umfassend zu informieren seien.
Können sie nicht erreicht werden, ist eine Organentnahme nicht zulässig. Nur wenn die
Angehörigen nach entsprechender Konsultation schweigen oder zustimmen, darf das
Organ verpflanzt werden. Ungeachtet der Haltung der Angehörigen ist die
Organentnahme zwingend ausgeschlossen, wenn sich der Verstorbene zu seinen
Lebzeiten dagegen ausgesprochen hat; selbst in Notfällen und bei Todesgefahr eines
potentiellen Organempfängers darf der Wille des Verstorbenen nicht missachtet
werden. 8

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 17.04.1997
MARIANNE BENTELI

Suchtmittel

Das im Jahr 2000 im Kanton Genf erlassene Verbot jeglicher von öffentlichem Grund
aus sichtbarer Plakatwerbung für Tabak und mehr als 15-prozentige Alkoholika
verstösst weder gegen übergeordnetes Bundesrecht noch gegen Bestimmungen in der
Bundesverfassung. Dies ging aus einem Urteil des Bundesgerichtes hervor, in dem eine
aus Kreisen der Werbe-, Tabak- und Alkoholwirtschaft stammende staatsrechtliche
Beschwerde abgewiesen wurde. (Zur Lockerung des Alkoholwerbeverbots bei den
privaten TV-Sendern siehe hier). 9

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 06.07.2002
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Neben einer Motion Flückiger-Bäni und einer Motion der KVF-NR forderte auch der
Kanton Genf in einer Standesinitiative die Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen
Mehrwertsteuer auf die Empfangsgebühren, und dies unaufgefordert an alle
Mehrwertsteuerpflichtigen. In der Herbstsession 2018 hatte sich der Ständerat mit dem
Anliegen zu befassen. Ebenso wie beim Kommissionsanliegen, das die Rückerstattung
der Mehrwertsteuer auf fünf Jahre beschränken wollte, war die vorberatende
Kommission einhellig zur Ansicht gelangt, dass auch die Standesinitiative den
gesetzgeberischen Spielraum zu stark einschränke. Man wolle zuerst die fünf hängigen
Entscheide des Bundesgerichts abwarten, um sich daran zu orientieren, und empfehle
dem Rat deswegen, der Initiative keine Folge zu geben. Im Ständerat zeigte sich
Bundesrätin Leuthard mit der KVF-SR einig und erklärte sich bereit, dass der Bund bei
entsprechendem Urteil des Bundesgerichts eine gesetzliche Grundlage ausarbeiten
werde, worin er eine «möglichst pauschale Rückerstattung» vorschlagen und damit den
administrativen Aufwand in Grenzen halten wolle. Stillschweigend folgte der Ständerat
seiner Kommission und gab der Standesinitiative keine Folge. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.09.2018
MARLÈNE GERBER
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1) TG, 10.2. und 4.5.12; LT, 12.3.12; NZZ, 21.6.12.
2) NZZ, 27.9.13
3) NZZ, 30.5.91. 
4) Mo. 12.3975 (SPK-N): AB NR, 2012, S. 2106 f.; Medienmitteilung SPK-N vom 18.10.12; Mo.12.4260 (Stamm); NZZ, 2.7. und
24.8.12; Presse vom 4.10.12; TA, 6.10.12; NZZ, 9.10. und 10.10.12; 24h, 12.10.12; BZ und Blick, 15.10.12; NZZ, 19.10.12; AZ,
25.10.12; SGT, 30.10.12; Presse vom 16.11.12;.
5) BG Kündigung völkerrechtlicher Verträge - Entwurf vom 14.5.18; Bericht SPK-S vom 14.5.18; Bericht Vernehmlassung vom
14.5.18; Vernehmlassungantworten zu 16.456; TA, 7.2.18
6) TG, 26.2.09; LT, 29.4, 26.6 (GC) et 17.7.09; LT, NZZ et TG, 30.11.09 (votation). 
7) LT, 11.6 et 24.9.99.
8) JdG, 20.3.97; Presse vom 17.4. und 28.6.97; NZZ, 30.6.97.
9) TG, 20.4.02; NZZ, 6.7.02. 
10) AB SR, 2018, S. 636 ff.; Bericht KVF-SR vom 3.9.18
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